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K U N D M A C H U N G  
 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Trumau hat in seiner Sitzung vom 

18.12.2013, TOP 8, folgende Verordnung erlassen 

 

 

 

V E R O R D N U N G 

über die Betreuungsbeiträge in der 

schulischen Nachmittagsbetreuung 

an der Volksschule Trumau 

 

 

§1 

Allgemeine Bedingungen und Beitragspflicht 

Die schulische Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Trumau wird in 

Kooperation mit der Kidspoint GmbH durchgeführt. 

Für den Besuch der schulischen Nachmittagsbetreuung ist pro Schüler/in ein 

monatliches Betreuungsentgelt zu entrichten. 

Für den Fall der Verabreichung eines Mittagessens sowie einer Jause ist ein 

Beitrag für Mittagessen und Jause zu entrichten. Mittagessen ohne Teilnahme an 

der Nachmittagsbetreuung und Freizeitbetreuung ist nicht möglich. 

Die Zahlungen für die schulische Nachmittagsbetreuung sind vom 

Unterhaltspflichtigen an den Kooperationspartner Kidspoint GmbH zu 

entrichten. 

 



 

§ 2 

Betreuungsentgelt 

Das Betreuungsentgelt ist 10 mal je Schuljahr zu entrichten. 

 

Das monatliche Betreuungsentgelt beträgt bei Inanspruchnahme von 

 5 Betreuungstagen pro Woche € 88,-- 

 4 Betreuungstagen pro Woche  € 70,-- 

 3 Betreuungstagen pro Woche € 53,-- 

 1 – 2 Betreuungstagen pro Woche € 35,-- 

 

Auch wenn Schüler/innen nicht die gesamten gewählten Betreuungstage pro 

Woche in Anspruch nehmen, muss die angemeldete Version bezahlt werden. 

Der Beitrag für Mittagessen und Jause wird mit der Monatsabrechnung 

abgerechnet. 

 

§ 3 

Ermäßigung des Betreuungsentgeltes 

 

Im Einzelfall kann nach individueller Prüfung der Einkommens-, Vermögens- 

und Familienverhältnisse von der Bezahlung des Betreuungsgeldes teilweise 

abgesehen werden. Einlangende Ansuchen werden dem Gemeindevorstand der 

Marktgemeinde Trumau zur Entscheidung vorgelegt. Es besteht kein 

Rechtsanspruch darauf. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 

Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Andreas Kollross 
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